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Erwägungen

E. 1
Am 25. November 2019 erstattete A.________ Strafanzeige gegen die B.________
Versicherungen AG wegen Unterdrückung von Urkunden ( Art. 254 Ziff. 1 StGB ). Die
Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich nahm ein entsprechendes Verfahren mit
Verfügung vom 14. September 2020 nicht an die Hand. Eine gegen die Nichtanhandnahme
erhobene Beschwerde von A.________ wies das Obergericht des Kantons Zürich am 20.
Dezember 2021 ab.

A.________ wendet sich mit Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht und
beantragt sinngemäss, es sei eine Strafuntersuchung zu eröffnen. Es seien die nötigen
Informationen beim Steueramt Luzern zu beschaffen und die B.________ Versicherungen
AG sei zu verpflichten, alle fallrelevanten Informationen herauszugeben und ihr ab 1.
November 2019 eine Rente zu bezahlen.

E. 2
Die Beschwerde an das Bundesgericht ist zu begründen ( Art. 42 Abs. 1 BGG ). In der
Begründung ist unter Bezugnahme auf den angefochtenen Entscheid in gedrängter Form
darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ).

Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen grundsätzlich nur berechtigt, wenn
sich der angefochtene Entscheid auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann
(Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Richtet sich die Beschwerde gegen die Einstellung oder
Nichtanhandnahme eines Verfahrens, hat die Privatklägerschaft im Strafverfahren nicht
notwendigerweise bereits vor den kantonalen Behörden Zivilansprüche geltend gemacht.
Sie muss im Verfahren vor Bundesgericht daher darlegen, aus welchen Gründen sich der
angefochtene Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderung auswirken kann. Das
Bundesgericht stellt an die Begründung der Legitimation strenge Anforderungen. Genügt
die Beschwerde diesen nicht, kann darauf nur eingetreten werden, wenn aufgrund der Natur
der untersuchten Straftat ohne Weiteres ersichtlich ist, um welche Zivilforderung es geht (
BGE 141 IV 1 E. 1.1; Urteil 6B_1495/2021 vom 3. Januar 2022 E. 2; je mit Hinweis).

E. 3
Die Beschwerdeführerin macht geltend, ihr stehe ab 1. November 2019 eine Rente der
B.________ Versicherungen AG zu. Ob es sich dabei um einen Zivilanspruch im Sinne von
Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG handelt und ob die Beschwerdeführerin mit dessen
Geltendmachung ihrer Begründungspflicht hinsichtlich Beschwerdelegitimation
nachkommt, kann offen gelassen werden. Im angefochtenen Beschluss schützt die
Vorinstanz die Auffassung der Staatsanwaltschaft, wonach keine objektivierbaren
Beweismittel oder schlüssigen Hinweise für die von der Beschwerdeführerin behauptete,
angeblich unterdrückte Rentenpolice vorlägen. Mit den entsprechenden Erwägungen setzt



sich die Beschwerdeführerin nicht auseinander. Sie begnügt sich damit, ihre im kantonalen
Verfahren erhobenen Vorwürfe zu wiederholen und nennt keine Gründe, weshalb die
vorinstanzliche Entscheidbegründung Recht verletzen oder eine offensichtlich unrichtige
Sachverhaltsfeststellung beinhalten sollte. Insbesondere ist in ihrer pauschalen Behauptung,
wonach Beweise für "die Affäre" existieren würden, sie diese als Privatperson aber nicht
erreichen könne, kein Grund zu erblicken, der entgegen den Vorinstanzen die Eröffnung
einer Strafuntersuchung nahelegen würde. Damit kommt die Beschwerdeführerin den vor
Bundesgericht geltenden Begründungsanforderungen jedenfalls in der Sache klarerweise
nicht nach.

E. 4
Auf die Beschwerde wird im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht eingetreten.
Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten von der Beschwerdeführerin zu tragen ( Art. 66
Abs. 1 BGG ).
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